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Allgemeine Geschäftsbedingungen (national) der Firma GARGIULO GmbH 

 

§ 1  GELTUNGSBEREICH; ALLGEMEINES 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für 

sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma GARGIULO GmbH, 

Daimlerstraße 21, 72147 Nehren, (nachfolgend „Gargiulo“ bzw. „wir“) und 

dem Kunden. 

2. Der Anwendungsbereich dieser AGB (national) ist beschränkt auf Verträge mit 

Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öf-

fentlich-rechtlichen Sondervermögen. Diese AGB (national) finden keine An-

wendung im Verkehr mit Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB. 

3. Diese AGB (national) gelten ausschließlich. Anderslautenden, abweichenden, 

entgegenstehenden oder ergänzenden Bestimmungen wird hiermit wider-

sprochen. Diese finden auch dann keine Anwendung, wenn wir in Kenntnis von 

oder ohne ausdrücklichen Widerspruch gegen abweichende Bedingungen des 

Kunden die Lieferung des Kunden ausführen.  

4. Anderslautende Bestimmungen werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, 

wenn wir unsere vertraglichen Verpflichtungen erfüllen, ohne erneut aus-

drücklich der Einbeziehung anderslautender Bestimmungen widersprechen. 

5. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (ein-

schließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall 

Vorrang vor diesen AGB (national). Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen 

ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

6. Diese AGB (national) gelten auch für künftige Geschäfte zwischen Gargiulo 

und dem Kunden, ohne dass es einer erneuten Einbeziehung bedarf. 

7. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom 

Kunden uns gegenüber ggf. abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelan-

zeigen, etc.), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

8. Rechte, die Gargiulo nach den gesetzlichen Vorschriften oder nach sonstigen 

Vereinbarungen über diese AGB (national) hinaus zustehen, bleiben unbe-

rührt.  

 
§ 2  VERTRAGSSCHLUSS 

1. Unsere Angebote sind, sofern sich aus ihnen nicht ausdrücklich etwas anderes 

ergibt, unverbindlich und freibleibend. Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden 

Kataloge, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibun-

gen – auch in elektronischer Form – überlassen haben. Wir sind zum Zwischen-

verkauf berechtigt. 

2. Der Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung nach 

Maßgabe der Ziff. 3 oder durch Leistungserbringung nach Maßgabe der Ziff. 4 

zustande. 

3. Zur Annahme eines vom Kunden unterbreiteten Angebots durch Auftragsbe-

stätigung sind wir innerhalb von zehn Arbeitstagen ab Zugang des Angebots 

bei uns berechtigt.  

4. Der Vertragsschluss kommt durch unsere Leistungserbringung zustande, so-

fern wir innerhalb von zehn Arbeitstagen ab Erhalt des Kundenangebots mit 

der Leistungserbringung begonnen haben und der Kunde hiervon Kenntnis er-

langt hat. 

 
§ 3  RECHTE AN UNSEREN UNTERLAGEN; ZUSAGEN DES 

KUNDEN 

1. Angebote, Kostenvoranschläge und sonstige Unterlagen bleiben unser Eigen-

tum und dürfen nur mit vorheriger Zustimmung Dritten zur Verfügung gestellt 

werden. 

2. Alle Rechte an von uns gefertigten Mustern, Vorrichtungen, Werkzeugen, 

Zeichnungen, Entwürfen und Plänen, insbesondere Patent-, Urheber- und Er-

finderrechte, stehen ausschließlich uns zu. 

3. Überlassen wir vorbezeichnete Gegenstände oder Unterlagen, liegt hierin 

keine Rechteübertragung oder -einräumung (Nutzungslizenz) an den Kunden. 

4. Der Kunde versichert, dass uns von ihm zur Verfügung gestellte Unterlagen 

nicht gegen Rechte Dritter verstoßen. Der Kunde steht dafür ein, dass uns von 

ihm zur Verfügung gestellte Unterlagen, insbesondere Zeichnungen, Pläne, 

etc., maßgenau sind, sich zur Ermittlung der vertraglich geschuldeten Leis-

tung unmittelbar eignen und mit den tatsächlichen Verhältnissen überein-

stimmen. Der Kunde räumt uns zur Durchführung des Vertrages ein unent-

geltliches Nutzungsrecht an den uns von ihm überlassenen Unterlagen ein. 

 
§ 4  VERTRAGSINHALT, ANPASSUNG DER VERTRAGLICH 

GESCHULDETEN LEISTUNGEN, RECHTSMÄNGEL 

1. Die vertraglich geschuldete Leistung bestimmt sich nach der getroffenen 

Vereinbarung, insbesondere der Auftragsbestätigung. 

2. Technische Spezifikationen unserer Produkte wie Gewichts- und Maßanga-

ben, Leistungs- und Eigenschaftsbeschreibungen sowie Abbildungen, Zeich-

nungen und sonstige Unterlagen stellen keine Beschaffenheitsgarantie dar. 

Die Vereinbarung einer Garantie oder die Übernahme eines Beschaffungsrisi-

kos bedarf zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

3. Die vertraglich geschuldete Leistung ist frei von Rechtsmängeln, sofern ein 

Dritter diesbezüglich auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland keine 

Ansprüche gegen den Kunden geltend machen kann. Die Freiheit von Rechten 

Dritter in Bezug auf andere Staaten schuldet Gargiulo nur dann, wenn wir dies 

schriftlich bestätigt haben.  

4. Änderungen des Produkts nach Vertragsschluss sind zulässig, sofern sie tech-

nisch bedingt oder handelsüblich und für den Kunden zumutbar sind. 

 
§ 5  PREISE, ZAHLUNG 

1. Es gelten die jeweils im Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preislisten, 

sofern nicht ausdrücklich eine anderslautende Vereinbarung über den Preis 

getroffen wurde. 

2. Sämtliche Preise sind Netto-Preise und verstehen sich zuzüglich der jeweils 

bei Lieferung geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 

3. Vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung im Einzelfall gelten sämtliche 

Preise frei Frachtführer (FCA) Gargiulo, Nehren, Deutschland (gem. Incoterms 

2010). 

4. Sämtliche etwa anfallenden Kosten, insbesondere für die Abwicklung von 

Zahlung, Transport, Ein- und Ausfuhrzölle, Gebühren trägt der Kunde.  

5. Zahlungen sind vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung innerhalb von 

30 Kalendertagen ab Gefahrübergang/Leistungserbringung rein netto fällig. 

Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf Eingang bei uns an. Zahlun-

gen sind am Sitz von Gargiulo in Reutlingen zu leisten. Kosten und Risiko der 

Zahlung gehen zu Lasten des Kunden.  

6. Der Abzug von Skonto bedarf der gesonderten Vereinbarung im Einzelfall. 

7. Die Entgegennahme von Schecks und Wechseln bedarf der ausdrücklichen 

schriftlichen Vereinbarung.  

8. Haben wir aufgrund besonderer Vereinbarung Teilzahlung zugestanden und 

gerät der Kunde mit der Zahlung eines Teilbetrags in Rückstand, so wird der 

Gesamtbetrag bzw. der vollständige Restbetrag sofort fällig.  

 
§ 6  LEISTUNGSFRIST, HÖHERE GEWALT, SELBSTBELIEFE-

RUNGSVORBEHALT UND GEFAHRÜBERGANG 

1. Die Lieferzeit bestimmt sich nach der schriftlichen Auftragsbestätigung. Ist 

eine Lieferzeit nicht ausdrücklich als verbindlich angegeben, so handelt es sich 

nur um annähernde Angaben. 

2. Die Lieferzeit beginnt mit Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht, 

bevor uns der Kunde die erforderlichen Unterlagen wie Zeichnungen, Geneh-

migungen, etc. zur Verfügung gestellt hat. 

3. Im Falle einer vereinbarten Vorauszahlung beginnt die Lieferzeit nicht vor 

Leistung der Vorauszahlung zu laufen. 

4. Die Lieferzeit verlängert sich im Falle höherer Gewalt (force majeure) ange-

messen. Hiervon ausgenommen sind diejenigen Fälle, in denen das Vorliegen 

eines Falles höherer Gewalt sowie dessen Dauer keinen Einfluss auf den Zeit-

raum der Leistungserbringung haben. Bei der Bemessung der angemessenen 
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Verlängerung der Frist zur Leistungserbringung sind die Dauer des Hindernis-

ses und eine angemessene Anlaufzeit zu berücksichtigen. Als Fälle höherer 

Gewalt gelten auch zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbare 

Ereignisse, wie Energie- und Rohstoffknappheit, Streiks, Aussperrungen be-

hördliche Maßnahmen, terroristische Anschläge und Krieg. Gargiulo wird den 

Kunden unverzüglich über das Vorliegen höherer Gewalt sowie das voraus-

sichtliche Ende dieses Umstandes informieren. Dauert der Zustand höherer 

Gewalt ununterbrochen mehr als drei Monate an oder verlängert sich der Lie-

fertermin aufgrund mehrerer Umstände höherer Gewalt um mehr als vier Mo-

nate, so sind sowohl der Kunde als auch Gargiulo zum Rücktritt vom Vertrag 

berechtigt. Im Falle der höheren Gewalt ist die Geltendmachung von Scha-

densersatzansprüchen und weiteren Ansprüchen ausgeschlossen. Die Pflicht 

zur Gegenleistung entfällt, bereits geleistete Anzahlungen werden zurücker-

stattet. Die Regelungen dieser Ziffer gelten entsprechend, sofern die Um-

stände bei einem Unterlieferanten eintreten und sich auf die Belieferung an 

Gargiulo auswirken. 

5. Die Lieferzeit steht unter dem Vorbehalt der vollständigen und rechtzeitigen 

Belieferung durch unsere Lieferanten (Selbstbelieferungsvorbehalt). Dies gilt 

nicht, wenn sich aus der vertraglichen Vereinbarung eindeutig ergibt, dass wir 

die Übernahme eines Beschaffungsrisikos übernommen haben oder ein Fall 

einer unbeschränkten Gattungsschuld vorliegt. Weiter entfällt unsere Leis-

tungspflicht aufgrund des Selbstbelieferungsvorbehalts nicht, wenn wir im 

Hinblick auf die im Verhältnis zum Kunden zu erbringende Leistung kein kon-

gruentes Deckungsgeschäft mit unseren Lieferanten abgeschlossen haben 

oder die Nichterfüllung dieses kongruenten Deckungsgeschäfts selbst 

schuldhaft herbeigeführt haben. Gargiulo wird den Kunden unverzüglich infor-

mieren, sofern die Leistung des kongruenten Deckungsgeschäfts nicht ver-

fügbar sein sollte. 

6. Schadensersatzansprüche infolge der Nichteinhaltung der Frist zur Leis-

tungserbringung richten sich nach § 11. 

  
§ 7  LIEFERUNG UND GEFAHRÜBERGANG 

1. Lieferungen erfolgen frei Frachtführer (FCA) Gargiulo, Nehren, Deutschland 

(gem. Incoterms 2010). 

2. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern für den Kunden hierdurch keine 

unangemessenen Nachteile entstehen. 

3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs geht mit der Übergabe an den Kunden, 

seinen Frachtführer oder einen von ihm bezeichneten Dritten über. 

4. Übernimmt der Kunde oder eine benannte Hilfsperson die zur Lieferung bereit 

erklärte Ware nicht, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs mit der 

Nichtabnahme der Ware nach erklärter Versandbereitschaft auf den Kunden 

über. 

 
§ 8  ANNAHMEVERZUG 

1. Nimmt der Kunde die Ware nicht rechtzeitig ab oder gerät er auf andere Weise 

in Annahmeverzug, so hat er pro angefangene Woche einen Betrag in Höhe 

von 0,5 % des Auftragswertes bzw. des Wertes der Teillieferung, insgesamt 

maximal 5 % des Auftragswertes bzw. des Wertes der Teillieferung zu bezah-

len. Dem Kunden ist der Nachweis des Entstehens eines geringeren oder gar 

keines Schadens erlaubt, Gargiulo der Nachweis des Entstehens eines höhe-

ren Schadens vorbehalten. 

 
§ 9  MÄNGELRÜGE 

1. Ist der Kunde Kaufmann, hat er die Produkte innerhalb von sieben Tagen auf 

Mängel zu untersuchen. Hierbei entdeckte Mängel hat der Kunde innerhalb 

von drei Arbeitstagen nach Entdeckung zu rügen. 

2. Zeigt sich ein Mangel, der im Rahmen der Untersuchung nach Ziff. 1 nicht er-

kennbar war, ist dieser innerhalb von drei Arbeitstagen ab tatsächlicher Ent-

deckung zu rügen. 

3. Etwaig entdeckte Mängel sind uns gegenüber zumindest in Textform zu rü-

gen. Die Rüge hat unter Angabe einer detaillierten Schilderung zu erfolgen, 

anhand derer die vermuteten Ursachen sowie die Auswirkungen ersichtlich 

sind. Auf Verlangen ist uns geeignetes Dokumentationsmaterial, insbeson-

dere in Form von Lichtbildern, zur Verfügung zu stellen. Kommt der Kunde sei-

ner Untersuchungs- und Rügeobliegenheit nicht nach, gilt die Ware als geneh-

migt und Gewährleistungsrechte stehen ihm nicht zu. Dies gilt nicht, sofern 

wir den Mangel arglistig verschwiegen hatten oder der Ausschluss mit den 

Bestimmungen einer Garantie unvereinbar wäre. 

4. Der Kunde ist verpflichtet, die mit einer schuldhaft vorgenommenen unbe-

rechtigten Mängelrüge verbundenen Kosten von Gargiulo zu tragen. 

 
§ 10 GEWÄHRLEISTUNG 

1. Wir sind berechtigt, nach unserer Wahl die Nacherfüllung durch Nachbesse-

rung (Reparatur) oder Nachlieferung (Lieferung eines mangelfreien Produkts) 

vorzunehmen. 

2. Für die Vornahme der Nacherfüllung gewährt uns der Kunde eine Frist von 

zehn Arbeitstagen. Die Frist beginnt mit der Aufforderung durch den Kunden. 

3. Wir tragen die Kosten der Nacherfüllung, sofern diese zweckdienlich und er-

forderlich sind. Mehraufwendungen der Nacherfüllung, die durch den Trans-

port der Produkte an einen anderen als den ursprünglichen Ort der Verwen-

dung entstehen, übernehmen wir nicht. 

4. Das Recht von Gargiulo, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die 

Nacherfüllung ganz oder teilweise zu verweigern, bleibt unberührt. 

5. Im Rahmen der Nacherfüllung ersetzte Teile werden Eigentum von Gargiulo 

und sind herauszugeben. 

6. Ansprüche auf Gewährleistung von Mängeln, die auf unsachgemäße Handha-

bung des Kunden oder die Missachtung der Nutzungshinweise zurückzufüh-

ren sind, sind ausgeschlossen. 

7. Die Gewährleistung für gebrauchte Ware wird ausgeschlossen. 

8. Gewährleistungsansprüche – mit Ausnahme von Schadensersatzansprüchen 

– verjähren innerhalb von 12 Monaten ab Gefahrübergang. Dies gilt nicht, falls 

wir den Mangel arglistig verschwiegen haben oder falls es sich um einen nicht 

erkennbaren Mangel handelt (§ 9 Ziff. 2). 

9. Die Verjährung nach § 10 Ziff. 8 gilt nicht, sofern die Produkte für ein Bauwerk 

verwendet wurden und die Mangelhaftigkeit des Bauwerks verursacht haben 

(§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB oder § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB). In diesen Fällen gilt die 

gesetzliche Verjährungsfrist von fünf Jahren. 

10. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Mängelrechte. Schadensersatzansprüche 

bestimmen sich nach § 11. 

 
§ 11 HAFTUNG 

1. Wir haften im Falle der schuldhaften Verletzung des Körpers, der Gesundheit 

oder des Lebens nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

2. Wir haften t nach Bestimmungen des anwendbaren Produkthaftungsgeset-

zes. 

3. Wir haften für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 

Wesentliche Vertragspflichten sind solche, die die Durchführung des Vertrags 

erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kunde redlicher Weise ver-

trauen darf. Sofern wir wesentliche Vertragspflichten nicht vorsätzlich oder 

grob fahrlässig verletzen, ist die Haftung beschränkt auf den vertragstypi-

schen, vorhersehbaren Schaden. 

4. Wir haften für vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung nicht wesentli-

cher Vertragspflichten. 

5. Wir haften für die Verletzung einer Garantie entsprechend der schriftlichen 

Garantieerklärung. 

6. Schadensersatzansprüche des Käufers bei Haftung wegen Vorsatzes verjäh-

ren nach den gesetzlichen Vorschriften. Im Übrigen verjähren Schadenser-

satzansprüche innerhalb von zwölf Monaten ab dem gesetzlichen Verjäh-

rungsbeginn. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. 

7. Die gesetzlichen Regelungen zum Lieferantenregress nach §§ 445a, 445b BGB 

bleiben unberührt. 

 
§ 12 GEHEIMHALTUNG 

1. Die Parteien vereinbaren die Geheimhaltung aller wirtschaftlichen und techni-

schen Details, insbesondere Know-how, Zeichnungen, Muster, etc., die ihnen 

im Rahmen der Geschäftsbeziehung offenbart werden. 
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2. Die Vereinbarung nach § 12 Ziff. 1 gilt nicht, sofern die Details offenkundig ge-

worden sind. 

3. Die Parteien verpflichten sich, die Geheimhaltung nach § 12 Ziff. 1 auf ihre Mit-

arbeiter und Dritte, insbesondere Lieferanten und Vertriebspartner zu erstre-

cken. 

4. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht über das Ende dieser Geschäftsbezie-

hung hinaus. 

 
§ 13 AUFRECHNUNG UND ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT 

1. Der Kunde ist nur berechtigt, nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig fest-

gestellten Forderungen aufzurechnen. 

2. Zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur berechtigt, so-

fern es sich um eine unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenfor-

derung handelt. 

 
§ 14 EIGENTUMSVORBEHALT 

1. Die Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen 

aus der Geschäftsbeziehung unser Eigentum (Vorbehaltsware). Bei laufender 

Rechnung dient das vorbehaltene Eigentum als Sicherung der sich zu unseren 

Gunsten ergebenden Saldoforderung. 

2. Der Kunde ist befugt, über die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Ge-

schäftsverkehr zu verfügen.  Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen 

sind unzulässig. 

3. Der Kunde ist verpflichtet, pfleglich mit der Vorbehaltsware umzugehen. 

4. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf eigene Kosten gegen 

Feuer, Wasser und Diebstahl ausreichend zum Neuwert zu versichern. Auf un-

sere Aufforderung hat der Kunde den Abschluss der Versicherung nachzuwei-

sen. 

5. Der Kunde nimmt die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware stets 

für uns vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht in unserem Eigentum 

stehenden Gegenständen zu einer neuen Sache verarbeitet, so erwerben wir 

Miteigentum an der neuen Sache. Unser Eigentumsrecht an der neuen Sache 

bemisst sich nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu dem 

Wert der anderen verarbeiteten Gegenstände zum Zeitpunkt der Verarbei-

tung. 

6. Für unser Eigentum nach § 14 Ziff. 5 gelten im Übrigen die gleichen Vorschrif-

ten wie für die Vorbehaltsware nach § 14 Ziff. 1. 

7. Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden mit anderen Gegenständen zu ei-

ner einheitlichen Sache verbunden oder vermischt und ist einer der anderen 

Gegenstände als Hauptsache anzusehen, so steht uns an der entstehenden 

Sache anteiliges Miteigentum zu. Das Miteigentum bemisst sich nach dem 

Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu dem Wert der anderen verbun-

denen oder vermischten Gegenstände zum Zeitpunkt der Verbindung oder 

Vermischung. Der Kunde tritt bereits jetzt dieses Miteigentum unter Einräu-

mung von Mitbesitz an uns ab, wobei wir die Abtretung bereits jetzt annah-

men. 

8. Forderungen, die dem Kunden aus der Verwendung der Vorbehaltsware ge-

gen Dritte entstehen, tritt der Kunde mit allen Nebenrechten schon jetzt zur 

Sicherung an uns ab. Dies gilt unabhängig davon, ob die Verwendung im Wei-

terverkauf, der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Umbildung vor-

liegt. Wir nehmen die Abtretung an. 

9. Der Kunde ist verpflichtet sich, gegenüber seinem Abnehmer das Eigentum 

bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung vorzubehalten. 

10. Der Kunde ist ermächtigt, die sich ergebenden Forderungen bis zum Widerruf 

unsererseits oder bis zur Einstellung der Zahlung an uns für unsere Rechnung 

einzuziehen. 

11. Einen Widerruf der Einzugsermächtigung (§ 14 Ziff. 1) werden wir nur vorneh-

men, wenn sich der Kunde in Zahlungsverzug befindet, sich die Vermögenssi-

tuation des Kunden verschlechtert oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenz-

verfahrens über das Vermögen des Kunden gestellt wird. 

12. Im Falle des Widerrufs der Einzugsermächtigung hat uns der Kunde die zur Ein-

ziehung der Forderungen notwendigen Angaben mitzuteilen. 

13. Über Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder die Gegenstände, an denen 

wir (Mit-) Eigentum haben, insbesondere Vollstreckungsmaßnahmen, und 

über Zugriffe Dritter auf unsere Forderungen, hat uns der Kunde unverzüglich 

schriftlich zu unterrichten und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte 

notwendigen Unterlagen zu übergeben. 

14. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl 

auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicher-

heiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. 

15. Wird die Ware ins Ausland verbracht, so verpflichten sich die Parteien, eine 

Vereinbarung zu treffen, die hinsichtlich der Wirksamkeit den Parteien diesel-

ben Rechte und Pflichten auferlegt. 

 
§ 15 ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, RECHTSWAHL 

1. Erfüllungsort ist Nehren, Deutschland. 

2. Ist der Kunde Kaufmann, so ist ausschließlicher Gerichtsstand das für den 

Verwaltungssitz von Gargiulo in Nehren, Deutschland, zuständige Gericht.  

3. Wir sind darüber hinaus berechtigt, den Kunden an dessen allgemeinen Ge-

richtsstand zu verklagen. 

4. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.  

 
§ 16 SCHRIFTFORMKLAUSEL 

1. Sämtliche Änderungen oder Ergänzungen sowie der Verzicht auf die Geltung 

dieser AGB bedürfen der Schriftform gem. § 126 BGB. 

2. § 16 Ziff. 1gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 

 
§ 17 SALVATORISCHE KLAUSEL 

1. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen oder Teile einer Bestimmung dieser 

AGB unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrags 

im Übrigen nicht berührt. 

2. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame (Teil-) Bestimmung durch eine 

wirtschaftlich möglichst gleichbedeutende Regelung zu ersetzen. 

3. §§ 17 Ziff. 1 und Ziff. 2 gelten entsprechend im Falle einer Regelungslücke. 
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